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Es wäre daher die Möglichkeit zu schaffen, dass im Rahmen von

Kindergartenversuchen, Volksschulkinder gemeinsam mit Kindergartenkindern im

Kindergarten am Nachmittag betreut werden.

Dabei ist sicherzustellen, dass

•  Der Anteil von Schulkindern so gehalten wird, dass die Interessen der Kinder der

verschiedenen Altersgruppen gewahrt werden.

•  Der Kostenbeitrag bzw. der Beitrag für Bildungsmittel und Beschäftigungsmaterial

für die Schulkinder von den Gemeinden wie der Beitrag der Kindergartenkinder

gehandhabt werden kann.

•  Ein zusätzlicher Raumbedarf in der Regel nicht erforderlich ist.

•  Die Ausstattung des Kindergartens auch auf die Schulkinder angepasst wird.

•  Bildungs- und Beschäftigungsmaterial auch für Schulkinder vorhanden ist.

Es wäre erforderlich, dass sich eine Arbeitsgruppe mit diesem Themenkreis befaßt.

Die Gefertigten stellen daher den
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„Die Landesregierung insbesondere die zuständige Landesrätin für Kindergarten-

wesen, Christa Kranzl, wird aufgefordert im Sinne der Antragsbegründung Versuche

in Kindergärten für die gemeinsame Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern

im Kindergarten am Nachmittag zu genehmigen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem SCHULAUSSCHUSS zur

Vorberatung zuzuweisen.
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